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420 Oberkeitlichcr Befehl und Ordnung

Oberkeitlicher

Befehl und Ordnung

Wegen Einschlagung der Gemein-Guter,
zu Nutzung des Heues und Emdes (Grummets)

in der Landschaft Waatt. Bern
vom i Z.Ienner 1717. "

O 4. ^

W?I ir grosse und kleine Räthe der Stadt
IF und Republik Bern, :c. :c. ^c.
^ Jn der UeberzeuguNg, das, iu

einem wobleingerichteten Staate, der Reichthum
uud das Wohlseyn der Untergebenen, die Macht

des

Da die Frage von Einschlagung dcr Gemein - Güter
untcr ander» von uns zur Auflösung ausschrieben
ist, so kan es nicht zur Unzcit gethan scheinen/ wenn
wir eine Hochoberkeitliche Satzung U. Gn. Hrn. von
nämlichem Innhalte und Absicht, bekanntcr machen.
Es giebt uns dicselbe zugleich einen treflichen Beweis
an die Hand, daß die Grundsätze unscrcr Untersuchungen

eben nicht alle so neu sind, wieviele sich es

einbilden dörften. Die Menden Sätze; daß der wahre
Smch-



wogen Wuschlaczungdcr Gemein-Guter. 4«i
des Regenten ausmache. Da wir zugleich
erwogen daß der größte Abtrag unseres Landes

iu dem Anbaue und einer gnten Nutznng
des Bodens bestell und doch gesehn, wie wenig

Nntzen aus den Wiesen, dieden besten Tbeil
desselben ausmachen, gezogeu wird. — — Haben

wir durch diese Gründe bewogen, schon im
Jahr 1591. unseren Unterthanen in der Landschaft

Waatt befohlen, alle ihre eigene Wiesen
und Beßtznttgen einzuschlagen, damit ein jeder
durch die Nutznng des Heus und des- Embds,
einen grösseren Vortheil aus desselben ziehen
könne, welches durch den Coutumier (Landsrecht)
Fol. 27Z. bestätiget ist.

Wir haben aber mit Mißfallet! gesehen,
daß diese heilsame Ordnung von den einen gänz-
licl' verabsäumet, von andern so gar dnrch Processe

bestritten worden, die von Zeit zu Zeitvor uns gelcmaet stnd, und daß dem Land
dardurch alle grosse Vortheile, deren es gegenwärtig

gemesse» sollte, entzogen worden stnd; welches

nns bewogen hat, aufs neue zu uuterfu-
chen ob die Einfchtagung der Güter zu Heuund Embd dem Land vortheilhaft oder nachthei-

Dd z lig
Reichthum eines Landes nach desselben Abtrage zu be.
urtheilen ist, daß dieser Abtraq mit dem Anbaue,dcr Anbau mit der Bevölkerung im Verhältnisse stcht;und die auf solchen Vordersätzen ruhende Staatsrcgel,

daß dcr Rcichthmn des Landes die Macht eines,Regenten bestimmet; sind zu allen Zeiten die Grund-
iatze erlauchteter Fürsten und beglückt« Stattn ge«>v"m. Aus solchen Qnellen sind dem Vaterlandci> viele trcgiche und gesegnete Verordnungen zugeflossen,

Dvn den?n wir uns eine. Freude machen, hierein Beyspiel anzuführen.



4-2 Oberkeitlicher Befehl und Ordnung
lia sey; und damit wir der Sache desto gewisser

seyn möchten, haben wir vor ant befunden,uns bey unsern Unterthanen darüber zu vera,theu, und die Meynungen einer jeden Stadt,Herrschaft uud Gemeinde einzufordern damiteme Einrichtung von diefer Wichtigkeit nichtohne eme vollkommene Kenntniß der Sache be-
schlössen werde.

Nachdem uns endlich die Gedanken unsrerUnterthanen zur Hand gekommen stnd, habenwlr solche durch unsre Ökonomische Kammer
untersuche., lassen, das Gutachteu derselbendann, und die verschiedenen Meynungen undGründe, die uns vorgelegt worden, sorgfältigerwogen und daraufhin geurtheilet undbeschlossen. Daß die Einfchltessung aller Güter
zu Nutzung des Heu und Embds, sowohl demLand überhaupt als jedem Einwohner insbesonders

sehr nützlich und vortheilhaft seyn müsse;wle danu auch der größte Theil der Städte,Herrschaftsherreu und Gemeinden nach ihrenMeynungen, die sie uns zugefchicket, selbsterkennt haben daß ein jeder, da seine Wiefendurch das Vieh im Frühling nicht mehr zertret-ten werden, fein Wasser, dessen das Land imUeberflusse hat, zn der Wässerung derfelbeugebrauchen kan, und durch die Vermehrung desFutters tu Staud gefetzt wird mehr Vieh zuüberwintern und feine Aecker und Reben bcf-str zu düngen. Em jeder wird noch von diefemEigenthum den Vortheil haben, daß er Frucht-Baume anpflanze,, kau an denen das LandMangel hat, und die doch zu allen Zeiten eingrosses Hulfonnttel zur Nahruug stûd. Da
«ber-



wegen EinschlagungderGemein-Güter. 42s

Übcrdieß die Einzäunung dieses Landes vor der
Heu-Erndte viel Holzes erforderte, die Zäune
aber alle Jahre zerbrochen und verlvhren wurden

nachdem man die Wiesen öfnete, das Ge-
nieiue-Vieh auf die Weide zu treibe«, und dieses

den wenigen noch überbleibenden Waldungen
den völligen Untergang drohete; da mm auch
diefem Uebel durch gegenwärtige Ordnung vor-
gebogeu wird so entstehet aus derselben auch

dieses Gute, daß ste zur Erhaltung der Wal-
duugrn abzielet; wir übergchcu mit Stillschweigen

sehr viele andere Vortheile die das Land
mit der Zeit dardurch erhalten wird, die wir
gegenwärtig nicht anführen können. Alle diefe
Gründe und noch andre, die auf das Beste
unsrer Unterthanen zwecken, haben uns bewogen,
die Meynungen derer zu verwerfen, die stch

überhaupt diefer Anordnung widerfetzen oder
die nichts weiters als die Einzäunung kleiner

Baum, Gärten bey den Wohnungen zugeben
wollet, ; und diefe Ordnung zu Bekräftigung
und Auslegung des oben aiigeführten Gesetzes

zu geben, das stch im Laudrecht der Landfchaft
Waatt S. 27s. bestndet. Welches wir von
uuu an im ganzen Lande, nach dem Buchstaben

zu halten, befehlen.

Wir haben also geordnet, und ordnen
durch gegeuwärtigen Befehl, daß jeder die
Macht und Freyheit habe, zu Nutzung des
Heues uud Embdes, alle seine Wiesen, auch
selbst die Aecker, die nicht in den gemeinen Märchen

stehn einzuzäunen, so daß derselbe alles
Gras, so auf deufelbeN wächst, es sey Heu
oder Embd, (Grummet) einsammeln und nn-

Dd 4 tzen



424 Oberkeitlicher Besch! und Ordnung
tzen kan, ohne daß, unter einigem Verwände,
weder die Gemeine noch einige Partikular-Pcr-
son ihr Vieh daranf treiben könne, nachdem er
die Gemeine / fo wie wir solches nachwärts
anzeigen werden, schadlos gehalten haben wird;
und zwar foll diefe Ordnung das ganze Land
betreffen, uur die Gegenden und Oerter
ausgenommen, die wir hiernach befonders ausnehmen

werden. Alles jedoch uuter folgende,, Bs-
dingmssen und Einschränkungen, aus Mangel
deren es den Gemeinen uud unfern Landvögten
erlaubt feyn wird, die Einzäunung auszuschlagen.

I. Alles Futter, fo küuftiq auf diefeu
eingezäunten Wiefen eingeerndtet wird, foll aufdem
Orte selbst geetzet verzehret) werden, fo daß
weder das Futter, noch das Stroh, noch der
Düuger, fo dieselben abtragen, von einer Ge-
meind in die andere, noch weniger in die Städte

verführet werdcn darf. Doch mit der
Erbitterung daß, wo eiu Fremder oder Äusserer

der nicht ein Gemeinds - Genoß ist, nicht
gelegentlich fein Futter auf dem Orte nutzen
könnte, er verbunden feyn foll, solches der
Gemeine oder einem Gemeinds - Genosse in dem
kaufenden Preist käuflich anzubieten, wem, denn
niemand aus d« Gemeinde solches kanfen wollte

fo foll es ihm frey stehn, dasselbe wegzuführen

uud zu nutzen, wo er es gut stnden wird.

Jngleichem sollen die Gemeiueu, die Güter
diefer Art besitzen, gehalten feyn, das Futter
auf dem Ort veretzen zn lassen, und den dnrch
diefe Nutzung erhaltenen Dünger zu Verbesse¬

rung
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rung der Gemein - Güter anzuwenden, es sey

denn Sach, daß ße soviel Futter kriege», daß
eiil Tbeil davo» ohne Nachtheil der Güter
verkauft werden könnte, in welchem Falle, wo
keiner aus der Gemeine solches ini laufenden
Preist kanfen will, es jeder Gemeine frey stehen

soll, dasselbe hinaus zu verkaufen.

II. Wollte ein Gemeinds - Genoß, entweders

weil er in einem andern Kirchsprcngel wohnet

oder ans andern Gründen, lieber feine
Wiest nicht zu Heil und Embd einschlagen, als
stch dieser Ordnung miterziehen sv soll cs der
Gemeine erlaubt seyn, diestlbe einzuzäuueu,
und das Embd zu ihrem Gebrauche abmühen
zu lasseu.

III. Damit dicst Verordnung nicht den
Untergang dcr Waldungen nach stch ziehe, welches

geschehet, würde, wenn ein jeder Einwohner
seine Wiese mit einein eigenen Haage cin-

schliesseu wollte, sv ist unser Wille und Befehl,
daß, da wo verfchiedeue Wiefen in einem Stück
Lands „eben einander liegen, nur der äussere
Umkreis des ganzen Stückes mit eiuem starkeu
Zaune umgeben werde, wozu eiu jeder Antheil-
Haber, nach dem Verhältnisse seiner Wiese, die
er in diesem Stücke besitzet, an Geld vder Hol;
beytrage,, soll, vordaskunftiqe soll jede Gemeine
und Landman,,, so viel es stch thnn läßt, um
solche Eiuschläge GrüliWepflauzen und ansetzen.

> V. Die, so auf solchem Stücke Lauds ihre
Wesen an der grossen Strasse oder dcm Durch-

D d 5 wege



425 Oberkeitlicher Befehl und Ordnung

wege naben, sollen nach gemeinem Gebrauche
und RM, allen denen, deren Wiesen in der
Mitte des Stückes liegen, damit sie solche
ansäen und nutzen können, eine freye Durchfarth
an dem Orte, gestatten, wo es am bequemsten
und mit wenigstem Nachtheile geschehen kan.

V. Nachdem eiu jeder Eigenthümer sein
Heu sowohl als Embd eingeerndtet haben wird,
soll es ihm erlaubt sevn, sein Stück mit einem
LattemZaun oder einem Graben einzuschließen,
damit er seine Herbst - Weide durch sein eigen
Vieh abetzen lassen könne. Es sey denn, daß
verschiedene Anftösser sich lieber vergleichen wollten

ihre Wiesen gegen einander offen zu lassen,
uud ihre Herbst-Weide uuzertheilt zu gemessen,

so, daß jeder nach dem Verhältnisse seines Landes

eine bestimmte Anzahl Viehes darauf treiben

würde.

VI. Wo stch Aecker stnden sollten, die durch
die gute Eigenschaft ihrer Erden vder durch Hülfe

nahe gelegener Wasser in Wiefen verwandelt
werden könnten, soll es jedem Besitzer erlanbt
seyn, selbige einzuschlagen, ob ste gleich nicht an
die Landstrasse flössen; doch nnt dem Vorbehalt,
daß ße solche ohne Nachtheil der angränzenden
Aecker uützen.

VII. Damit aber den Gemeinden der Verlust,

den sie durch diese Verordnnng ertragen,
ersetzet werde, so ist unser Wille und Befehl,
daß jeder, der feine Wiefe einschlagen und mit
Ausschlüsse aller andern Gemeind-Genossen nu¬

tzen
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tzen will, dcr Gemeinde, in deren Bezirke sein
Land liegt, den sechsten Theil des Werthes sei-
ncr Wiese, zufolg einer eidlichen Scbatznng,
geben soll. Welche Snmm er svgleich an die
Gemeinde in baarem Geld oder in gnten Zins-
briefen entrichten wird, damit solche aus eine
Versicherte Weise zum Besten derselben ange,
wendet werde, so daß die Bezahlungen in baaren,

Geld gemacht werden, zun. Ankaufe einer
anderwärtigen Wiefe, zum Gebrauch der
Genuine verwendet, fönst aber auf keine Weife
entäußeret werde, ohne das Wissen und den
Willen unferer Landvögten und Vasallen kc. ;c.

Vitt. Da oft iu dem Bezirke einiger
unsrer Dorffchaftcn zwo oder mehrere Gemeinde,,
gcmeinfame Wcidrecbte haben, fo fvllen mifere
Landvögte, wenn deßwegen Streit entstehen
sollte, solchen dahin z„ vertrage,, fuchen, daß
sie ieder einen Bezirk zn ihrer befondern
Nutzung verzeigen, damit jede Gemeine zn ihrem
grösser,. Besten über ihren eigenen Theil nach
Gefallen ordne,, könne, falls aber, daß unsere
Landvögte dieselben nicht vergleichen könnten,
so folle,, sie die streitenden Partheyen ohne Ver-
schub vor nnfre Oekonomifche Kammer weifen.
Wenn aber solche Gemei,, - Weide,, verschiede,
uen Gemeinden zugehörten, davon die eine und
die audere einer angränzendeu Herrfchaft
Unterthan wäre, fo mögen sie unter einander wegen

Einfchlagung zum Theil oder znm Ganzen
stch vergleichen, oder „ach Bewandniß der Sache,

auch diefelbe ausschlagen, iu dem Verstände
daß, wo solche Gemeinden mit beyderlei-

tigem
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tigem Gutßnden cm Stück auf ihreu Gemein-
Weiden zu Heu und Embd einfchlagen l,ch"eu,
dcr 6te Pftuiuug, dcr ihnen vou dem Werthe
desselben zukömmt, zwischen beyden nach dem
Verhältnisse ihres Rechtens und Antheiles
getheilt werden soll.

/IX. Da es aber unmöglich ist, bey eiuer
allgemeinen Verordnung dieser Art keine
Ausnahme zu macheu, in Betrachtung der verschiedenen

Lage dcr Oerter und der Natnr des
Bodens in jedem Dorfe, und da wir deutlich
gesehn daß an einigen Oettern die allgemeiiu
Zcrtheilung und Einfchlaanng aller Wiefen den
Untergang dcr Gemeinde nach stch ziehen dörf-
te, wider unfre Gcßnnmtg deren Vorwurf
das Beste und der Nutze unsers Landes ist; fo
haben wir aus diefen Gründen nöthig gefunden
solgcude Ausuahmeu zu machen:

1. Daß in deu Oettern die in einer besonder»

Ordnung ausgesetzt werden sollen, die
wir jedem Landvogten zuseudeu werden) die
Gemeinen verbunden werden, die Wiesen der
Eigenthümer nur zu Heu und Embd
einzuschlagen nach der Erndte aber dieselben wieder
zn öfnen, damit das Vieh, das man zu der
Herbst-Saat brauchet, darauf gemeiufchaftlich
weiden könne.

2. Andern Gemeinden, die uns die
Nothwendigkeit hiervon aezeiget haben, behalten wir
«nf gewissem Wiefeu-Lcmd das dritte Gras zur
Herbst-Weide vor ; welches Land wir denn je¬

der
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der Gemeinde, in denen besondern Verordnungen
die wir unferu Landvögten hierüber zusenden

verzeichnet haben. So daß diejenigen
Privatpersonen, die auf diesen Stücken Wiesen
besitzen, mir das Heil und Embd nützen, das
dritte Gras aber der Gemeinde überlassen sollen.

z.) Noch andern Gemeinden haben wir zu
ihrem Besten ans gewissen Stücken Wiesen-
Lands vorbehalten und vergönnet, daß die Ve-
ßtzcr nur das erste Gras nehmen mögen, nach
der Heu - Erndte aber die Gemeinde ihr Vieh
darauf treiben kau, das übrige zll weiden.
Mit dem Beding, daß in den Gemeinden,
bey denen diefe Änsttahmen Platz haben, die
Beßtzer vor die EmfcKlagung folchcr Wiefen
nnr nach dein Verhältnisse des Nutzens zahle» ;
nämlich die, welche Hen nnd Embd nützen,
den zehnden Pfenning die aber nur das Heu
nehmen, den zwanzigsten Pfenning ihres Werthes

; alles 'lach den Erläuterungen und Be-
dtugen, die oben angezeiget worden.

X. Damit aber nnfre Unterthanen, jeder
Vor ßch und alle insgemein, erkennen, wie fehr
wir den Vortheil und das Gute zu Herzen nehmen

das ihnen dnrch diefe Verordiinng
zuwachsen wird; damit ein jeder Landmann dcsto
leichter feine verstreute Wiefem (1.) in ganze
Stücke zusammen bringen könne, (dnrch Ver-
tanschung mit andern) die ßch der Mühe besser
lohnen, eingehäqet zu werde,,; damit ferner
jeder bewogen werde, diefer Vcrordmmg dcsto
genauer nachzuleben fo haben wir uns dabin

erklä-
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erklären wollcn, daß wir alle Tausche, die in
dieser Absicht getroffen werden, eine Wiese zu
verqrössern, damit sie zu Heu und Embd
eingeschlagen werde, von allem Ehrschatz (l^auä)
bestellen während der Zeit von zwey Jahren,
von dem Tage der Kundmachung dieser Ord-
nulig an gerechnet.

XI Da man in vergangenen Zeiten gest--
hen, daß verschiedeile Gemein - Genossen, zmn
grossen Nachtheile und oft zum Untergänge ganzer

Dorfschasten, im Sommer mehr Vieh halten
als sie überwintern können ; so verbieten

wir durch gegenwärtige Orduuuq mit allem
Ernst jedem Landmanne, mehr Vieh im Sominer

zu halten, als er im Wiuter ernähreu kau.
Unter der Strafe, die des Landes Gesetz
vorschreibet, weiche auch unsre Dorfvögte von
allen Uebertrettern fleißig erheben sollen.

Doch erlauben wir den armen Gemein-Ge-
nossen, nach deneu hierüber vordem
ausgegangenen Ordnungen eine Kuh saint einigen
Schaafen vder Ziegen im Sommer zu halten,
vb ste fchon aus Armuth folche nicht überwintern

konnten, aber mit dem Vorbehalt, daß sie
diefelbe durch darzu bestellte Hirten hüten
lassen, damit sie wederden Gütern noch Wälderu
keinen Schaden zufügen.

XII. Es ist jedermann bekannt, wie
vortheilhaft die Schaaszucht einem Lande ist ; da
wir mm wünschen, unsre Unterthanen so viel
möglich zu Anlegung der Schäffereyen anzutrei¬

ben,
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beu, so ermahnen wir alle Laudleute, die hievon
ein Kenntniß haben, unS die tüchtigsten Mittel
darzu anzuzeigen.

XUl. Da wir auch mit Mißbelieben
vernommen haben, daß die wenige Sorgfalt u„d
Ordnung bey der Hut des grossen und kleinen

Viehes fast in der ganzen Landfchaft Waatt
eine der vornehmste» Ursachen fey, warum die

liegenden Güter in derselben fo viel nicht

abtragen als ste abtragen follten und könnte,,,
und die Besitzer, die ßch bemühen diefelben

wohl zu bauen und zu pflügen, uicht die Früchte

und die Vortheile von ihrer Arbeit haben,
die ße erwarten könnten, zc. zc. Obschon wir
glaubten, durch verschiedene Ordnungen von
1682. 1684. i688. und 1689. darwider genügsame

Vorsehung gethan zu haben; so haben wir
es doch vor unumgänglich nothwendig erachtet,

nicht nur zu Erhaltung der Privat-Gütcr,
sondern auch zu Verhütuug des Schadens, der

unsern eigene,, Gütern nnd Zehenden dardurch
zuwächst, diesem Mißbrauche auf die stärkste

uud kräftigste Weise zu steureu zc.

XIV. Wir hoffen von jedem unsrer
Unterthanen der den Vortheil überleget, so dcm
Lande durch diese neue Verordnung zuwachse«
soll, er werde solche nach ihrem gauzen Jnnhalte
mit dem Fleisse, die einem treuen Unterthanen
zustehet, zu beobachten und zu halte,, beflissen
sey,, ; und wir vermahne,, zu dem Ende alle
unsre Städte und Gemeinden nirgends, durch *
unnöthigen Abschlag der Einhägung der Güter

Hin-
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Hindernisse in den Weg zu legen, zc. zc. :c.
Geben in imferm grossen Rathe, den z.

Brachmonates 1716. und bestätiget den iz. Jennev
»7^7. ^

* Dicst Landesväterliche Verordnung soll uns, so wohl
von ihres blossen Jnnhaltes wegen, als in Absicht
auf die Umstände der Unterfuchnng der Rathvffege,
und des endlichen Schlusses von dm Ökonomischen
Einsichten, und der menfchenlicbendcn Klugheit der
Regenten, denen damals das.Beste des Landes an«
vertraut war, die verchrungswnrdlgsten Begriffe
machen. Sie verdienet nicht weniger Dank als Beyfall.

— 8uavi8 snimä! Dualem te ^icsm bonum
ÄnteKäc tuUlè, wies cum tum reliciuise!

ch-
'

-ch-

Z^^e. -ch- -ch- 5,"'^,

Nietes-
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